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RS OGH 1975/10/13 Bkd37/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1975

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Wenn ein Rechtsfall bereits durch ein Versäumungsurteil abgeschlossen wurde, ist eine "Umgehung" des gegnerischen

Vertreters bei Besprechungen mit der Gegenpartei nicht disziplinär.
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